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VORWORT

Die Betriebliche Altersvorsorge stellt neben der staatlichen (ersten) ���le (i� ��� ���le (i� ��� (i� ���
lageverfahren) �nd der privaten (kapitalgedeckten) Vorsorge (dritte ���le) eine 
eigenst�ndige (zweite) ���le des österreichischen �yste�s der Altersvorsorge dar. 
Die Architekt�r dieses �yste�s wird sich a�fgr�nd der demographischen Ent-
wicklung – vor alle� der Alter�ng �nserer Bevölker�ng – künftig jedenfalls stark 
ver�ndern.
Betriebspensionen tragen derzeit – i� �chatten von gesetzlicher Versorg�ng �nd 
(teilweise geförderter) privater Vorsorge – noch z� eine� geringen Teil z�� Al�
terseinko��en bei. Politik, Wirtschaft �nd Gewerkschaften sind hier a�fgefor�
dert, die Intensivierung dieser zweiten Säule voranz�treiben �nd z� �nterstüt�
zen. W�hrend E��weit bereits circa 50% der Arbeitneh�er über eine betrieblich 
vereinbarte Vorsorgefor� verfügen, hinkt Österreich �it in etwa 25% de� e�ro�
p�ischen �chnitt noch hinterher. 
Betrachtet �an die Versorgungslücke, die sich bei einer breiten �chicht der  
Österreicher zwischen de� Aktiv� �nd de� Pensionseinko��en a�ft�t, zeigt sich 
de�tlich, dass sie a�f �icht d�rch die private Vorsorge alleine n�r sehr schwer z� 
schließen sein wird. Trotz einer akzeptablen �parq�ote der Österreicher wird die 
Anspar�ng der persönlichen Altersvorsorge a�s de� la�fenden �onatlichen Net�
toeinko��en künftig nicht reichen.
Es wird daher eine z�s�tzliche (breitere) ���le erforderlich sein, �� die Pensi�
onsplan�ng der künftigen Generationen a�f eine solide Basis stellen z� können. 
Eine opti�ale Erg�nz�ng hierz� ist sicherlich die Betriebliche Altersvorsorge. �ie 
ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers (ev. in Ko�bination �it Arbeit�
neh�erbeitr�gen) �nd basiert a�f eine� kapitalgedeckten �yste�. Die Leist�ngs�
e�pf�nger beko��en a�s de� i� La�fe der aktiven Karriere eingezahlten �nd 
über die jeweiligen Anbieter veranlagten Kapital eine Pension a�sbezahlt.
Der Erfolg eines �nterneh�ens h�ngt �ehr denn je von der Q�alit�t �nd der Motivation 
seiner Mitarbeiter ab. Engagierte �nd g�t a�sgebildete Mitarbeiter sind a� Arbeits�
markt sehr gefragt, immer schwerer zu finden und mitunter nicht einfach zu binden. 
�nterneh�en werden verst�rkt i� Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitar-
beiter (�tichwort Facharbeiter�angel) stehen. Maßnah�en, �� wichtige Mitar�
beiter �nd �chlüsselkr�fte weiter an das �nterneh�en z� binden, �üssen daher 
rechtzeitig geplant werden.
Ein modernes Entlohnungssystem setzt dabei �nter andere� a�ch a�f die Vor�
teile der Betrieblichen Altersvorsorge, schafft eine günstige Alternative z�r her�
kö��lichen Gehaltserhöh�ng �nd verbindet den W�nsch der Mitarbeiter nach 
besserer Entlohn�ng �it de� �treben des �nterneh�ens nach geringeren Lohn�
kosten �nd Abgaben. 
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�nterneh�en erhalten über betriebliche Versorg�ngsregel�ngen personalpoli-
tische und betriebswirtschaftliche Instrumente in die Hand, die ihre Marktpo�
sitionen verbessern können. Die Betriebliche Altersvorsorge ist �ittlerweile a�ch 
ein wichtiger Imagefaktor geworden. Fir�en, die betriebliche Vorsorge�odel�
le anbieten, sind attraktive Arbeitgeber �nd beweisen Verantwort�ng – i� �inne 
langfristigen Denkens ein nicht z� �ntersch�tzender Wettbewerbsfaktor. 
In Z�k�nft wird die Betriebliche Altersvorsorge eine weit bedeutendere Rolle 
bei der Erg�nz�ng der Leist�ngen a�s der gesetzlichen Pension �nd da�it bei der 
�icher�ng des Lebensstandards i� Alter spielen. Betriebliche Altersversorg�ng 
schafft einen A�sgleich �nd da�it soziale �icherheit.
Weil sich arbeits�, ste�er� �nd sozialrechtliche Aspekte überlagern �nd sich bei 
den einzelnen Durchführungswegen der Betrieblichen Altersvorsorge �nter�
schiedliche Aspekte ergeben, ist das The�a an sich ko�plex. 
Dieser Praxisleitfaden – z�sa��engestellt von Beobachtern �nd Kennern des 
The�as �nd langj�hrigen Experten a�f ihre� Fachgebiet – soll �öglichst vielen 
Beteiligten (also �nterneh�en �nd Entscheid�ngstr�gern, Arbeitneh�ervertre�
t�ngen, �te�erberat�ngs� �nd Rechtsanwaltskanzleien sowie �nterneh�ensbera�
tern �nd Ver�ittlern) einen Überblick über die wichtigsten Regeln �nd Aspekte 
geben �nd dabei praktikable Wege und Lösungsansätze aufzeigen.
A�fgr�nd der z�� Zeitp�nkt der Erstell�ng dieses Werks noch i��er a�sstehen�
den Entscheid�ngen bezüglich der seit lange� geplanten Pensionskassenreform 
wird derzeit bew�sst a�f diesen D�rchführ�ngsweg nicht n�her eingegangen. 
Ebenso die – i� Gr�nde vo� Pensionskassen�odell abgeleitete – Betriebliche 
Kollektivversicherung wird das A�torentea� erst in Folge einarbeiten, da die�
se – speziell in der vergleichenden Gegenüberstell�ng – a�f die dann akt�elle Ver�
sion der Pensionskassen�Vorsorge abgesti��t werden soll. Wir wollen a�ch daz� 
wieder einen praxisorientierten Weg gehen �nd einen Mehrwert für den t�glichen 
Gebra�ch i� ��gang �it der Betrieblichen Altersvorsorge liefern. 
��so �ehr ist es �nser Ziel, den Leserinnen �nd Lesern dieses Leitfadens �it den 
in dieser A�sgabe enthaltenen Materialien und Formularen einen �öglichen 
Beratungsansatz, eine breit gef�cherte Vorlage für Ausschreibungen sowie ein 
Nachschlagewerk �it Tipps �nd Tricks a�s der steuer- und arbeitsrechtlichen 
Praxis z�r Verfüg�ng z� stellen.

Wien, i� Oktober 2012 

die Autoren
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ein entsprechendes „laufendes“ Entgelt (Honorar) für die Tätigkeit als Ge-
schäftsführer gegenüber der Kapitalgesellschaft.

• Freie Dienstnehmer und Konsulenten auf Werkvertragsbasis.
Eine Firmenpension kann grundsätzlich individuell ausgewählten Mitarbei-
tern eines Unternehmens gewährt werden (z.B. nur für einige wenige leitende 
Angestellte oder auch nur für die Geschäftsführung alleine) – es ist aber jedenfalls 
der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei Arbeit-
nehmern, die gleichzeitig Geschäftsanteile besitzen, ist zu prüfen, ob in dieser Art 
und Weise auch Nichtgesellschaftern eine Pensionszusage gewährt würde (Fremd-
vergleich).

1.3 Wie funktioniert die Einrichtung einer  
Direkten Leistungszusage im Unternehmen?

Die Bewertung einer Firmenpension erfolgt zunächst firmenintern mittels Rück-
stellungen in der Bilanz. Denn mit dieser Zusage übernimmt die Firma eine un-
abdingbare finanzielle Verpflichtung, die nach den Vorschriften des Rechnungsle-
gungsgesetzes in Form von Pensionsrückstellungen in der Bilanz auszuweisen ist.

Das Unternehmen bestimmt den Leistungsumfang der Pensionszusage in Form 
einer

• Alterspension – zur Erhaltung des Lebensstandards nach der Aktivphase 
und optional

• Witwen-/Witwerpension – als Absicherung der Hinterbliebenen in der Aktiv- 
und Pensionsphase

• Waisenpension(en) – als Vorsorgemöglichkeit für Halb- oder Vollwaisen
• Berufsunfähigkeitspension – als zusätzliche Risikoabdeckung während der 

Aktivphase
Am Schluss jedes Wirtschaftsjahres müssen gemäß § 14 Abs. 7 EStG Wertpa-
piere im Nennbetrag von mindestens 50% des am Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungsbetrages im Be-
triebsvermögen vorhanden sein. Das Deckungserfordernis umfasst hier bestimmte 
Wertpapiere. Seit 2007 werden diese weitgehend durch Lebensversicherungen 
mit einer „Veranlagung im klassischen Deckungsstock“ ersetzt. Der dabei anzu-
gebende Wert von Seiten des Versicherers ist das jeweilige Deckungskapital inklu-
sive vorhandener Gewinnanteile bzw. ein allfällig höherer Rückkaufwert.

Insgesamt kann eine Pensionsrückstellung jedoch keine vollständige Finanzierung 
gewährleisten und die darüber hinaus bestehenden unternehmensfremden Ri-
siken (wie z.B. Ableben, Berufsunfähigkeit und Langlebigkeit) würden – ohne 
eine „Auslagerung“ an eine Versicherung – weiterhin vom Unternehmen getragen. 
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Eine mögliche Lösung bietet hier eine Pensionsrückdeckungsversicherung, 
welche diese betriebsfremden Risiken übernimmt, die erforderlichen liquiden 
Mittel für die in der Pensionszusage definierten Leistungen ansammelt und damit 
Sicherheit für Arbeitgeber und Begünstigte schafft.

Die Versicherungsleistung dient dem Unternehmen zur Erfüllung bzw. zur Rück-
deckung von Verpflichtungen gegenüber den Begünstigten. Daher wird die Rück-
deckungsversicherung idealerweise auf die Pensionszusage abgestimmt und füllt 
entweder die Liquiditätslücke zwischen den Wertpapieren und dem effektiv erfor-
derlichen Barwert (= aktuell höher als die buchtechnischen steuerlichen Rückstel-
lungen) für die Leistungserbringung auf oder finanziert das Modell (üblicherwei-
se) zur Gänze.

Die Pensionsrückdeckungsversicherung in Kombination mit den vorher beschrie-
benen Rückstellungen kann damit als sinnvolle Ergänzung in einem modernen 
Entlohnungssystem und als eine günstige Alternative zu herkömmlichen Gehalts-
erhöhungen eingesetzt werden.

1.4 Welche Voraussetzungen für die Anerkennung einer 
Pensionszusage sind zu beachten?

Ernsthaftigkeit der Zusage

Eine Versorgungszusage muss ernsthaft sein, also tatsächlich darauf angelegt sein, 
eine spätere Versorgung des Begünstigten (insbes. bei Gesellschafter-Geschäfts-
führern) zum (gesetzlichen) Pensionsalter sicherzustellen. 

Zweifel an der Ernsthaftigkeit besteht z.B. dann, wenn die Pensionszusage eine 
mehr oder weniger beliebige Rücknahme durch das Unternehmen zulässt bzw. 
wenn die Gestaltung wesentlich auf eine Kapitalabfindung hinweist. Auch eine 
einvernehmliche Aufhebung einer bestehenden Zusage ohne triftigen Grund kann 
die Ernsthaftigkeit im Nachhinein in Frage stellen. Das Wahlrecht des Begünsti-
gten auf Kapitalabfindung zum Pensionsantritt stellt hingegen keine Einschrän-
kung dar.

Finanzierbarkeit der Zusage

Eine Pensionszusage muss für das Unternehmen finanzierbar sein. Also eventuell 
laufend zu entrichtende Beiträge oder auch die vorzunehmenden Pensionsrück-
stellungen bei einer Direkten Leistungszusage dürfen die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens nicht dauerhaft gefährden.

Aber auch der Fall, dass beispielsweise durch eine plötzliche Krankheit die Be-
rufsunfähigkeit eintritt und eine gegebenenfalls zugesagte Berufsunfähigkeitspen-
sion dann über sehr viele Jahre zu zahlen ist, darf das Unternehmen nicht in seiner 
Existenz bedrohen.
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Soweit diese Risiken – insbesondere also die Ausfinanzierung, die Berufsunfähig-
keit und Hinterbliebenenversorgung – durch eine Versicherung rückgedeckt sind 
und natürlich die Beiträge hierfür vom Unternehmen aufgebracht werden können, 
gilt die Finanzierbarkeit als gegeben.

Angemessenheit der Zusage

Generell wird eine Altersversorgung in Höhe von bis zu maximal 80 % der Bezüge 
in der aktiven Zeit für angemessen erachtet. Bei der Berechnung sind allerdings 
allenfalls weitere zu erwartende Pensionsbezüge aus einer Pensionskassen-Vor-
sorge (aus Arbeitgeberbeiträgen) anzurechnen. Zusammen mit der gesetzlichen 
Pension darf die Direkte Leistungszusage maximal 100 % des letzten Aktivbezugs 
betragen (Vermeidung einer Überversorgung).

Erdienbarkeit der Zusage

Für Begünstige, speziell Gesellschafter-Geschäftsführer, gilt für die Erdienbarkeit 
einer Pensionszusage eine Frist von mindestens 7 Jahren, gemessen vom Zeit-
punkt der Erteilung einer Pensionszusage bis zum vorgesehenen Beginn der Alter-
spension. In speziellen Fällen mit eventuell kürzeren Fristen ist eine vorangehende 
Abklärung mit dem regionalen Finanzamt zu empfehlen.

Wartefristen

Im Hinblick auf eine gesicherte Finanzierbarkeit ist allgemein von einer Wartefrist 
von 2 bis 3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Unternehmensgründung auszugehen.

Wenn es entsprechende Vorzeiten gibt, es sich also beispielsweise um einen Be-
triebsübergang handelt oder eine Umwandlung von einer Einzelfirma in eine 
GmbH (Umgründung, Änderung der Rechtsform) kann diese „Vorlaufzeit“ ent-
fallen, da dann die entsprechenden Erfahrungen über den Geschäftsverlauf von 
Anfang an vorliegen.

Im Hinblick auf den zu beachtenden Fremdvergleich wird aktuell für einen Gesell-
schafter-Geschäftsführer von einer Unverfallbarkeitsfrist von 3 bis 5 Jahren aus-
gegangen, die zwischen der Erteilung einer Pensionszusage und dem effektiven 
Anspruch im Falle einer Beendigung eines Arbeitsvertrages / Dienstleistungsver-
trages liegen muss.

1.5 Wie sind die Verträge gestaltet?

Bei der Indirektversicherung handelt es sich um eine Personenversicherung, die 
der Arbeitgeber (als Versicherungsnehmer und Bezugsberechtigter) für Arbeit-
nehmer (als versicherte Person) abschließt. Anspruchsberechtigt auf die Versiche-
rungsleistung ist somit der Arbeitgeber, um damit die vereinbarte(n) Leistung(en) 
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„direkt“ an den begünstigten Arbeitnehmer bzw. ihm nahestehende Personen zu 
erbringen. 

Die Prämienzahlungen erfolgen im Rahmen der Gesamtvergütung durch den Ar-
beitgeber und stellen Betriebsausgaben dar. Da die Versicherungsleistungen aus 
einer Indirektversicherung unmittelbar dem Arbeitgeber zufließen, sind die An-
sprüche (im Gegensatz zur Direktversicherung) aus dem Versicherungsvertrag als 
„Forderung an Versicherung“ auf Seiten des Arbeitgebers zu aktivieren.

Hierzu gibt es zwei Modelle, die im Rahmen der Direkten Pensionszusage ver-
wendet werden:

Leistungsorientierte Pensionszusage

Bei einer„leistungsorientierten Pensionszusage“ wird eine bestimmte Leistung 
(= Pension), die das Unternehmen im Rahmen einer Pensionszusage verspricht, 
vereinbart. Die zukünftige Pensionshöhe ist betraglich fixiert und ergibt sich aus 
der lebenslangen Verrentung jenes Kapitals, das bis zum Stichtag des Pensionsan-
tritts in einer Pensionsrückdeckungsversicherung (ev. in Kombination mit Wertpa-
pieren) angespart wird. 

Beitragsorientierte Pensionszusage 

Bei einer„beitragsorientierten Pensionszusage“ wird ein bestimmter Beitrag, den 
das Unternehmen regelmäßig zur Finanzierung der Pensionszusage aufbringt, ver-
einbart. Die zukünftige Pensionshöhe ist somit nicht betraglich fixiert, sondern er-
gibt sich aus der lebenslangen Verrentung jenes Kapitals, das bis zum Stichtag des 
Pensionsantritts in einer Pensionsrückdeckungsversicherung angespart wird. 

Seit Ende 2009 gibt es zur steuerlichen Anerkennung solcher „beitragsorientierten 
Pensionszusagen“ eine entsprechende Ansicht des Bundesministeriums für Finan-
zen (BMF). Beitragsorientierte Pensionszusagen berechtigen demnach nur dann 
zu einer steuerwirksamen Rückstellungsbildung, wenn das hinterlegte Finanzie-
rungsinstrument garantierte Leistungen gewährt – praktisch gesehen also eine 
klassische Rentenversicherung, da diese sowohl ein Mindestkapital (garantierter 
Rechenzins) als auch eine Mindestpension garantiert. 

Bei Finanzierungsinstrumenten, die zwar in der Ansparung eine Mindestverzin-
sung gewähren, jedoch keine lebenslange garantierte Pension, ist es notwendig, 
dass die Verrentungsbestimmungen (Rechnungszins und biometrische Größen) 
bereits heute vertraglich fixiert werden. Als Basis für die steuerliche Rückstel-
lungsbildung darf nur die garantierte Rentenleistung dienen bzw. jene Rentenlei-
stung, die sich bei der lebenslangen Verrentung des garantiert ausbezahlten Ab-
laufkapitals unter Anwendung heute gültiger Rechnungsgrundlagen ergibt. Die 
voraussichtliche Rentenhöhe inklusive (noch nicht garantierter) Gewinnanteile 
heranzuziehen, ist hier nicht zulässig.
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Die beitragsorientierte Pensionszusage kann sohin auch als „garantierte leistungs-
orientierte Pensionszusage“ bezeichnet werden.

1.6 Dauer der Prämienzahlungen durch den Arbeitgeber

Das Unternehmen ist nur solange zur Prämienzahlung verpflichtet, als der betref-
fende Arbeitnehmer sein Entgelt bezieht und im Unternehmen angestellt ist. Die 
durch den Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt – unter Berücksichtigung allfäl-
liger Wartezeiten und Unverfallbarkeitsfristen – erworbenen Ansprüche bleiben 
dem Arbeitnehmer erhalten, d.h. sie sind „unverfallbar“.

Aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen ist ein Widerruf, eine Einschränkung 
bzw. ein Aussetzen der Altersvorsorge möglich, sofern dies entsprechend schrift-
lich in der Pensionszusage (Einzelvereinbarung oder Pensionsstatut) geregelt wur-
de. Bis dahin erworbene Ansprüche bleiben dem Begünstigten erhalten.

1.7 Was passiert bei Ausscheiden eines Begünstigten?

Die Vorsorge bleibt – nach Ablauf einer allfällig eingebauten Wartezeit bzw. Un-
verfallbarkeitsfrist – dem Begünstigten bei Verlassen des Unternehmens erhalten 
(Rucksackprinzip) und kann entweder rückgekauft, prämienfreigestellt, privat 
weitergeführt oder in eine Direkte Leistungszusage bzw. ein anderes Modell der 
Betrieblichen Altersvorsorge (Pensionskasse oder Betriebliche Kollektivversiche-
rung – seit 1.1.2011 versicherungssteuerpflichtig) des neuen Arbeitgebers übertra-
gen werden.

Alle Ansprüche sind zu Gunsten der Arbeitnehmer im Sinne des Betriebspensi-
onsgesetzes (BPG) gesichert (Erleben, Ableben, Ausscheiden aus dem Unterneh-
men) und gehen damit nicht verloren. 

Steuerliche Auswirkungen bei Auszahlung an Begünstige bei Ausscheiden bzw. 
Pensionsantritt:

• Die Kapitalabfindung ist bei Leistungsempfängern auf Basis nichtselbstän-
diger Arbeit als steuerpflichtiges Einkommen mit begünstigter Besteuerung 
(halber Steuersatz) gem. § 67 Abs. 8 lit e EStG zu versteuern, sofern der Bar-
wert kleiner EUR 11.100,-- (Stand 2012) beträgt; darüber hinaus ist gemäß 
§ 67 Abs. 10 die Versteuerung im Kalendermonat der Zahlung zum Tarif vor-
zunehmen. Bei Leistungsempfängern auf Basis selbständiger Tätigkeit sind 
§§ 37 und 32 EStG anzuwenden.

• Die Firmenpension ist als Bezug bzw. Vorteil aus einem bestehenden oder 
früheren Dienstverhältnis gemeinsam mit der gesetzlichen Pension oder son-
stigen steuerpflichtigen Einkommen lohnsteuerpflichtig gemäß § 25 (1) Z1 
lit a EStG.
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Steuerlichen Auswirkungen einer Übertragung beim Arbeitgeber (in groben 
Zügen):

• Die Pensionsrückstellung wird gewinnerhöhend aufgelöst (sofern alle Ansprü-
che übertragen werden).

• Das Deckungserfordernis ist zum Übertragungsstichtag zu „passivieren“.
• Die Differenz zwischen Rückstellung und dem Deckungserfordernis ist zu 

„aktivieren“ und gleichmäßig auf 10 Jahre verteilt abzusetzen.
• Weitere laufende Beiträge unterliegen der 10%igen Betriebsausgabenbegren-

zung, falls ein beitragsorientierter Ansatz verfolgt wird.
• Die Überweisung des Deckungserfordernisses ist versicherungssteuerpflichtig 

(2,5% bei definierten Gruppen bzw. 4% bei Einzelzusagen).
• Weitere Kosten (z.B. für die Vertragserrichtung) gelten als Betriebsausgabe.




